
ne der Klubs sowie die Pflichten und Rechte der 
zuständigen Staatsorgane für die Anleitung und 
Kontrolle der Klubs nach einheitlichen Grund
sätzen bestimmt.

Ehrenamtlichen Gremien werden in der Regel 
Rechte und Pflichten auf folgenden Gebieten 
übertragen:
- bei der Planung, Durchführung und Kon

trolle der Erfüllung der Aufgaben;
- zur effektiven und sparsamen Nutzung der 

materiellen und finanziellen Fonds, ein
schließlich des Rechts zur Verfügung über 
Fonds und zum Abschluß von Verträgen.

Nicht zur Kategorie ehrenamtlicher Mitwir
kungsgremien zählen solche Tätigkeitsformen 
wie die Transportkommission, die Energie
kommission oder die Versorgungskommis
sion, die sich aus hauptamtlich tätigen Vertre
tern des Staatsapparates sowie Vertretern von 
Kombinaten, Betrieben, Einrichtungen, Han
delsorganisationen und Genossenschaften zu
sammensetzen. Diese Organe haben vor allem 
Koordinierungsaufgaben zu lösen und können 
dazu auch entsprechende Festlegungen tref
fen.

Neben ehrenamtlichen Gremien sind zur 
Lösung von staatlichen Aufgaben auf be
stimmten Gebieten auch ehrenamtlich mitwir
kende Bürger als Einzelpersonen tätig. Sie ha
ben beratende, unterstützende und kontrollie
rende Aufgaben und sind auch mit staatlichen 
Befugnissen ausgestattet.

Beispielhaft seien genannt: ehrenamtliche Be
auftragte der Staatlichen Bauaufsicht (§ 23 Bau- 
aufsichts-VO), ehrenamtliche Jugendhelfer oder 
als Vormund bzw. Pfleger bestellte Bürger (§ 5 
Jugendhilfe-VO)* Ortschronisten (VO über 
Ortschroniken vom 26.11.1981, GBl. I 1982 
Nr. IS. 11, § lu. 3).

In der Regel werden diese Bürger im Zu
sammenwirken mit den betreffenden Organen 
und Mitarbeitern des Staatsapparates tätig. 
Um eine sachkundige, der sozialistischen Ge
setzlichkeit entsprechende ehrenamtliche Tä
tigkeit zu gewährleisten, müssen die betreffen
den Organe des Staatsapparates eine sorgfälti
ge Auswahl, die politische und fachliche Schu
lung sowie die qualifizierte Anleitung und 
Kontrolle dieser Bürger sichern.

Weitreichende Rechte und Pflichten wur
den den freiwilligen Helfern der VP übertra
gen. Die rechtliche Grundlage für ihre Tätig
keit bildet die VO über die freiwilligen Helfer

der Deutschen Volkspolizei vom 1.4.1982 
(GBl. 1 1982 Nr. 16 S. 343).

Die Helfer der VP haben z. B. das Recht und die 
Pflicht: ^
- Hinweise und Mitteilungen zur Weiterlei

tung an die VP entgegenzunehmen;
- bei Unglücksfällen oder erheblicher Gefahr 

für Leben, Gesundheit oder Sachen notwen
dige Sofortmaßnahmen einzuleiten, die der 
Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit die
nen;

- gegen ordnungswidrige Handlungen einzu
schreiten und die Bürger über das ordnungs
gemäße Verhalten zu belehren;

- Personalien festzustellen, soweit das zur 
Durchführung weiterer Maßnahmen erfor
derlich ist.

Den freiwilligen Helfern der VP können auch 
weitergehende Befugnisse übertragen werden.

Bei der Erfassung und Erschließung der Denk
male und bei der Durchführung denkmalpfle
gerischer Maßnahmen stützen sich die Räte 
der Kreise auf ehrenamtliche Beauftragte für 
Denkmalpflege (vgl. DB zum Denkmalpflege
gesetz vom 24.9.1976, GBl. I 1976 Nr. 41 
S.489, §5).

Ehrenamtliche Mitarbeiter, denen staatli
che Befugnisse übertragen sind, wirken auch 
bei der Erziehung kriminell gefährdeter Bür
ger mit (vgl. §§ 6 u. 7 Gefährdeten-VO).

Generell ist hinsichtlich der Ausgestaltung 
der Stellung und Verantwortung dieser ehren
amtlich tätigen Bürger zu beachten:
- Die zuständigen Organe des Staatsappara

tes haben die erforderlichen politischen 
und fachlichen Voraussetzungen für eine 
solche Tätigkeit sowie die Methoden der 
Qualifizierung der ehrenamtlichen Helfer 
zu bestimmen.

- In Übereinstimmung mit den Rechtsvor
schriften sind die Rechte und Pflichten die
ser Helfer genau festzulegen, einschließlich 
der Geheimhalte- und Schweigepflicht hin
sichtlich von Mitteilungen und Tatsachen, 
die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt wer
den.

- Es ist die Art der Einsetzung der ehrenamt
lichen Helfer und die Übergabe eines Aus
weises zu regeln sowie ein Verantwortli
cher aus dem Staatsapparat für ihre Anlei
tung und Unterstützung zu benennen.

Um die Wirksamkeit der ehrenamtlichen kol
lektiven und individuellen Mitwirkungsformen 
der Bürger weiter zu erhöhen, sind in Auswer-
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